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Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3960/J-NR/1992, 
betreffend Waldviertel Akademie, die die Abgeordneten GRATZER 
und Genossen am 16. Dezember 1992 an mich gerichtet haben, be­
ehre ich mich wie folgt zu beantworten: 

Die in der Präambel der gegenständlichen Anfrage enthaltene 
Feststellung, daß es sich bei den Exponenten des Vereins "Wald­
viertel Akademie - WaldviertIer Kulturverein" im wesentlichen 

um Protagonisten der ÖVP handelt, die sich auf Kosten des 
Steuerzahlers produzieren wollen, muß ich dezidiert zurückwei­

sen. Diese Behauptung ist jederzeit anhand der Aufstellung über 

die Mitglieder des Vorstands und des Kuratoriums des Vereins 

widerlegbar. 

1. Welche Projekte der Waldviertel Akademie wurden bisher vom 
Bundesministerium für Unterricht und Kunst gefördert? 

Antwort: 

Da die gegenständliche Anfrage an mich als Bundesminister für 

Wissenschaft und Forschung gerichtet ist, gehe ich davon aus, 

daß es sich bei der Formulierung dieser Frage (Bundesminister 

für unterricht und Kunst) um ein Versehen handelt, zumal an 

meinen Regierungskollegen mit Nr. 3873/J-NR/1992 eine Anfrage 

zum selben Thema gestellt und inzwischen von ihm beantwortet 
worden ist. 
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Seitens des Bundesministeriums für Wissenschaft und Forschung 

sind folgende Projekte des Vereins gefördert worden: 

a. Förderungen (Subventionen): 

1989 wissenschaftliche Tätigkeit 

1990 wissenschaftliche Aktivitäten und 

Durchführung wissenschaftlicher Ver­

anstaltungen 

1991 wissenschaftliche Aktivitäten und 

wissenschaftliche Veranstaltungen 

1992 8. Internationale 50rnrnerschule in 

Raabs/Thaya (August 1992) und "Grenze 

und Nachbarschaft III" (Oktober 1992) 

b. Druckkostenzuschüsse: 

5 100.000,--

5 250.000,--

5 200.000,--

5160.000,--

Zuschuß für die Drucklegung des Bandes "Historische Anthropolo­

gie. Vom Ernst des Spiels, von Spiel und Spieltheorie" (er­

schienen in einer Reihe des Dietrich Reimer-Verlages, Berlin) 

5 20.000,--

c. Forschungsaufträge: 

In den letzten zehn Jahren wurde dem Verein seitens des Bundes­

ministeriums für Wissenschaft und Forschung ein einziger For­

schungsauftrag erteilt und zwar zum Thema "Kulturen an der 

Grenze" mit dem Inhalt, die besondere kulturelle, historische, 

soziale und volkskundliche Situation des nördlichen Waldvier­

tels zu erforschen. 

5 1.050.000,--
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2. Auf der Grundlage welcher F6rderungsrichtlinien wurden diese 
Projekte gef6rdert? 

Antwort: 

a. Grundlage für die Gewährung einer Förderung (Subvention) 

sin,d die Allgemeinen Rahmenrichtlinien für die Gewährung von 
Förderungen aus Bundesmitteln, herausgegeben vom Bundesmini­

sterium für Finanzen im Amtsblatt der Österreichischen 
Finanzverwaltung Jahrgang 1977, Nr. 136. 

b. Für die Gewährung von Druckkostenzuschüssen gelten folgende 
Bestimmungen: 

Richtlinien der Bundesregierung über die Gewährung und 

Durchführung von Förderungen, kundgemacht im Amtsblatt zur 

Wiener Zeitung Nr. 114 vom 18. Mai 1982; 

§§ 10 und 11 Forschungsorganisationsgesetz, BGBl.Nr. 341/1981, 
in der derzeit geltenden Fassung; 

Sonderrichtlinien des Bundesministeriums für Wissenschaft 

und Forschung für die Förderung wissenschaftlicher Publika­

tionen, GZ 24.764/1-35/88 vom 19. Februar 1988, kundgemacht 
im Verordnungsblatt für Unterricht, Kunst und Sport/Wissen­

schaft und Forschung vom 1. April 1988, Nr. 31, samt Ergän­

zungen 1992 vom 24. Juli 1992, BMWF GZ 61.300/19-19a/92 

(Beilage) . 

c. Das unter Punkt 1 zitierte Forschungsprojekt wurde nach den 
Richtlinien der Forschungsvergabe des ho. Ressorts (Wissen­

schaftlichkeit, wissenschaftliche und methodische Innova­

tion, aktuelle Fragestellungen, Interdisziplinarität, 

Kostenplausibilität) in Auftrag gegeben. 
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3. Wurden mit der Waldviertel Akademie F6rderungsverträge abge­
schlossen, und wenn ja, mit welchem Inhalt? 

Antwort: 

Mit der Annahme des von der Waldviertel Akademie - WaldviertIer 

Kulturförderungsverein gestellten Antrages durch das Bundes­

ministerium für Wissenschaft und Forschung schriftlich 
zuerkannten Förderungsbetrages wurde mit dem Verein jeweils ein 
Förderungsvertrag abgeschlossen. 

4. Welche Kostenersätze wurden insgesamt geleistet? 

Antwort: 

Hinsichtlich des Forschungsauftrages verweise ich auf meine 
Ausführungen zu Punkt 1. Sonstige Kostenersätze wurden vom 
Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung nicht 

geleistet. 

5. Welche Beträge entfallen darauf auf Personal- und Sachkosten 

bei jedem einzelnen Projekt? 

Antwort: 

a. Bei der Bewilligung der Subventionen erfolgte keine Spezifi­
zierung. Da die für die Abrechnung vorgelegten Originalrech­

nungsbelege bereits rückgemittelt wurden, die Vorlage von 
Originalbelegen für die Durchführung der Abrechnung der für 

das Jahr 1992 gewährten Subvention erst mit 31. März 1993 
fällig ist, kann eine Auf teilung der Förderungsmittel auf 
Personal- und Sachkosten nicht erfolgen. 

b. Der unter Punkt 1 angeführte Druckkostenzuschuß entfällt zur 

Gänze auf die technischen Sachkosten der graphischen Herstel­

lung des Druckwerkes (Setzerei, Druck- und Einbandkosten). 
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c. Im Rahmen des unter Punkt 1 genannten Forschungsprojektes 

wurden S 934.000,-- als Werkvertragsentgelt an nicht dem Ver­

ein angehörende wissenschaftliche Mitarbeiter , sowie 

S 116.000,-- für Sachaufwendungen (Arbeitssitzungen, Litera­

turrecherchen und -anschaffungen, Overheadkosten sowie 

Kopierkosten in Archiven etc.) aufgewendet. 

Abschließend weise ich noch darauf hin, daß von der Waldviertel 

Akademie - WaldviertIer Kulturförderungsverein auch in Zukunft 

für jede Förderung des Bundesministeriums für Wissenschaft und 

Forschung einzeln angesucht werden muß. Eine allgemeine Förde­

rungszusage für künftige Subventionen und Druckkostenzuschüsse 

wurde dem Verein seitens des Ressorts nicht gegeben. 

Der Bundesminister: 

Beilage 
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31. Sonderriebtlinien für die Förderung wis­
senschaftlicher Publikationen 

(Erl:lß des BMWF Z 24 764/1-35/88 vom 19. Feber 
1988) 

Rechtsgrundbge: Richtlinien der Bundesregie­
rung über die Gewährung und Durchführung von 
Förderungen gemäß §§ 10 und 11 Abs.2 des for­
schungs-Organis:nionsgesetZes 198 \. BG BI. 
Nr. 341, in der Fassung der Kundmachung BGBI. 
Nr. 448/1981, kundgemacht im Amtsblatt zur Wie­
ner Zeitung Nr. 114 vom 18. Maj 1982 

Der BundesminiSter für Wissenschaft und For­
schung hat im Einvernehmen mit dem Bundesmini­
sterium für Finanzen folgende Sonderrichtlinien 
erlassen: 

Förderungen im Sinn dieser Richtlinien sind 
Zuwendungen des Bundes, insbesondere 
Zuschüsse, die der Bundesminister für Wissenschaft 
und Forschung wegen des erheblichen, vom Bund 
wahrzunehmenden öffentlichen Interesses an der 
Publikation von wissenschaftlichen Arbeiten einem 
vom Bund verschiedenen RechtSträger für ein för­
der~ngswürdiges un~ förderungsbedürftiges Publi­
katlonsv,orhaben gewährt. Dafür ist gegenüber dem 
Bund nIcht u~mlttelbar eine' angemessene, geld­
we~e Gegenleistung zu erbringen, unbeschadet der 
Pflicht zur unentgeltlichen Ablieferung von sechs 
Belegexemplaren. 

1. 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 
1.7 

2. 

2.1 

2.2 

Leitende Grundsätze für die Förderung VOG 

Wissenschaft und Forschung durch dca Bund 
sind insbesondere: 

die Freiheit der Wissenschaft und ihrer Lehre 
(Artikel 17 StutSgrundgesetz über die allge­
meinen Rechte der Staatsbürger, RGBI. 
Nr, 1 ~2/ 1867), . . 
die Vielfalt wissenschaftlicher Meinungen 
und Methoden, 
die Bedeutung von Wissenschaft und For­
schung für die Gesellschaft, 
die Kooperation zwischen universitärer und 
a~ßeruniversitärer Forschung, 
die Kooperation zwischen dem Bund, den 
Linde~n und de~ Gemeinden sowie sonstigen 
o~fe,nthch-r7chthchen Einrichtungen, 
d~e Internatlonale Kooperation,' 
dIe Bereitstellung angemessener Mittel für 
Wissenschaft und Forschung. 

Die Förderung der Herausgabe VOll Publika­
tionen vertolgt ia erster Linie folgende Ziele: 

Die Erweiterung und Vertiefung der wissen­
schaftlichen Erkenntnisse bzw. neuer Ergeb­
nisse österreichischer Forschung. 
Veröffentlichung von wissenschaftlichen Bei­
tr~gen zur Lösung sozialer, wirtschaftlicher, 
kultureller und wissenschaftlicher Aufgaben. 

:$8'Pa.r.r ~ 
Ao. oe (/2't ,,}>cor' /fJ 

2.3 Die Wahrung und Hebung des inu:rnationa­
len Ansehens der österreichischeri 'Wissen­
schaft. 

2.4 Die rasche Verbreitung und Einbringung der 
~rgebniss~ von ~issenschaf~ und Forschung 
In den Internauonalen wissenschaftlichen 
Informationsprozell. 

J. AaweDdungsbereich 

3.1 Wissenschaftliche Publikationen im Sinn die-

3.2 

ser Sonderrichtlinien sind insbesondere: 
wissenschaftliche Zeitschriften und son­
stige wissenschaftliche Periodica (jahr­
gangsförderung) 
wissenschaftliche Reihen' (Bandförde-' 
rung) 
wissenschaftliche EinzeIveröffentlichun­
gen 

Unter wissenschaftlichen Reihen werden alle 
Druckwerke verstanden, die nicht einmalig, 
sondern fortgesetzt in mehr oder weniger 
großen Abständen unter einem einheitlichen 
Reihen- oder Obertitel erscheinen. 
Unter wissenschaftlichen Einzelpublikationen 
werden Veröffentlichungen verstanden. die 
als zusammenhängendes Werk erscheinen, 
auch wenn sie auf mehrere Bände oder Liefe­
rungen angelegt sind. 

Förderungswürdig sind insbesondere fol­
gende wissenschaftliche Publikationsvorha­
ben: 

Wissenschaftliche Publikationen, die über­
wiegend Forschungsergebnisse in Original­
beiträgen erstmals veröffentlichen. 
Wissenschaftliche Zeitschriften und Ferio­
dica. die geeignet erscheinen. die kontinuier­
liche Verbreitung neuer Forschungsergeb-
nisse sicherzustellen. • ' 
Wissenschaftliche Publikationen. welche die 
inhaltliche Auswahl ihrer Beitrage auf ein 
institutsunabhängiges (überregionales) 
Reviewingsystem stützen. 
Wissenschaftliche Publikationen, die sich um 
entsprechende internationale und nationale 
bibliographische Dokumentation bemuhen 
und insbesondere fremdsprachige Kurzf:lS­
sungen aufweisen. 
Wissenschaftliche Publikationen, die in 
einem Fachgebiet von fundament.tler Bedeu­
tung sind: 
Wissenschaftliche Publikationen in neuen, 
sich rasch entwickelnden Fachgebieten. 
Neue wissenschaftliche Publikationen in 
Gebieten, wo bisher keine Publikationsmog­
lichkeit vorhanden war. 
Wissensch:l.ftliche Publikationen, die sich auf 
Sachgebiete beziehen, die in der Forschungs­
konzeption der Bundesregierung Schwer­
punkte bilden. 
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3.3 Nicht gefördert werden können insbeson­
.~.~~ .. : 
Diplomarbeiten und Dissertationen (~­
lel!,tlbliltatioli) 
H,bilit,tiQA"&~fitteP1 (als Eiiizeipablikkcioii) 
Studienbehelfe und Lehrbücher (Exkursions-
berichte, Kompendien) . 
Veröffentlichungen von Einrichtungen des 
Bundes 
Neuauflagen, soi. 
beitungen handelt, die neue wissenschaftliche 
Ergebnisse vermitteln. 
Publikationen, die für die Wissenschaft nur 
eine begrenzte oder lokale Bedeutung haben. 
Gemeinde- und Stadtchroniken 
Textabdrucke, Faksimile-Drucke sowie 
Übersetzungen von Veröffentlichungen, die 
bereitS in einer anderen Sprache publiziert 
wurden, ohne wissenschaftliche Editionslei­
stung und ohne wissenschaftliche Kommen­
tierung. 
TätigkeitSberich te, Ausstell ungskataloge, 
Werbe- und Informationsbroschüren 
Publikationen, bei denen der Großteil der 
Auflagen in der Regc:l unentgeltlich oder 
unter den Herstellungskosten abgegeben 
bzw. bei' denen der Verkauf von weniger als 
so Prozent der Auflage erwartet wird. 
Veröffentlichungen, die überwiegend 
Tauschzwecken dienen. 
T .. gungs- und Kongreßberichte als Einzeipu­
blikation 
Nachdrucke von verstreut veröffentlichten 
Aufsätzen 
ZeitSchriften in Wissensgebieten, die durch 
Fachpublikationen bereitS ausreichend 
erschlossen sind. 
Bibliographien in Fachgebieten, in denen 
bereitS andere,. umfassende Dokumentatio­
nen vorhanden sind. 
Publikationen mit unerheblichen Herstel­
lungskosten (unter 1 000 S) 
FestSchriften, außer wenn die Originalität der 
Beitr:ige und die thematische Einheitlichkeit 
der Publikation gewahrleistet sind. 

4. Auf die GeW:ihrung einer Förderung für ein 
wissenschaftliches Publikationsvorhaben be­
steht kein Rechtsanspruch. 

V0r.1USset2uogen für die Gewährung voa För­
deruogea: 

S. Sachliche Voraussetzungen 

5.1 VoraussetZung für die Forderung einer wis­
sensch.lftlichen Publik.ltion aus Bundesmit­
teln ist. daß die Hersteilung des eingereichten 
Publik.ltionsvorhabens in der Regel in Öster­
reich (St.lndort des Unternehmens) vorge­
nommen wird und daß d.lbei die Zweckm:i­
ßigkeit. WirtSchaftlichkeit und Sparsamkeit 
des Einsatzes der Bundesmittel gew:1hrleistet 
sind. 

• ',' .,.' ' •. "-".,.J '". ""#' .~;~~..... ''>~' 

Förderung) 
Ein wissenschaftliches Publikationsvorhaben 
duf nur gefördert werden, wenn die techni­
sche Herstellung der Druckauflage ohne För­
derung aus Bundesmittc:ln nicht oder nicht im 
erforderlichen Umfang und in der erforderli­
chen AusStattun~ mÖl!;lich wäre. 

: .... :. .1 ....... ...... .., ..... ~ ....... h,l~Hh.' ..... ""·-.: ljn1.~;l 

nicht zu den technischen HerstellungskoSten 
und sind von der Förderung ausgeschlossen, 
ebenso Kosten' für Vorarbeiten (z8. For­
schungsreisen und Forschungsaufenthalte, 
ÜbersetZungen), technische Ger:ite oder 
Materialien (zB Film- und Fotomaterial). 

6. Persönliche Vonusserzungen 

Antragsteller bzw. Empfänger einer Druck­
schriftenfärderung können eine natürliche 
Person oder eine handelsrechtliche Personen­
gesellschaft oder eine juristische Person oder 
Mehrheiten von Rechtsträgem sein. 

7. AntngsteUung und Verfahren 

7.1 Antragsberechtiguog 

Antragsberechtigt sind: 
a) der Eigentümer. Herausgeber und Verle­

ger 
und . 

b) der Autor bzw. die Autorin einer geplan-
ten wissenschaftlichen Veröffentlichung. 

Ansuchen oder Anträge um Förderung wis­
senschaftlicher Publikationen sind beim Bun­
desministerium für Wissenschaft und For­
schung, 1014 Wien, Postfach 104, einzurei­
chen. 

7.2 Erhebuagsbogea 
Für jedes Förderungsansuchen sind drei 
gleichlautende, vollStändig ausgefüllte und 
von den Antngstellern gemaß Punkt 7.1 a 
oder b unterfertigte Formblätter einzurei­
chen, und zwar vor Erscheinen der wissen­
schaftlichen Druckschrift, jedoch bei Wissen­
schaftlichen ZeitSchriften und Periodica spä­
teStens vor dem Erscheinen des letZten Hei­
tes, der letzten Nummer oder des leuten 
Bandes eines jahrgangs oder Erscheinungs­
jahres. 
Die Formblätter sind beim BundesminiHe· 
rium für Wissenschaft und Forschung .luige­
legt und von dort zu beziehen. 

Bei Ersteiareichuag von Förderungs.lnsuc:'en 
für periodische Druckschriften und Reihen 
sind als Beilage ein abgeschlossener Jahrglng 
des vorherigen Erscheinungsjlhres bzw. die 
im Vorjahr erschienenen Bände anzuschlie­
ßen. 
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., 

'. 

7.3 

7.3.1 

Bei Neugrilndung von Periodic:1 und Reihen 
sowie bei Einzelpublikadonen ist eine Pb­
nungsunterb.ge (det:J.illiertc:s Inhalts- und 
Verhsserverzc:ichnis, Aufg:1benstellung und 
wissensch:1ftliche Zielsetz.ung, Angaben über. 
den angestrebten Leserkreis, Werbem:1ßn:J.h· 
men und Abgren:tun~ 7.\1 heSf.l':henden fach· 
verwandten Publikationen) den Formblättern 
bei z.uschl;.~ßen h,.,·". ('., r:h 'l',II~eir:hr.". 

Verpflichtungs erklärung 
Bereits im Fördc:rungsansuchen hat sich der 
'oder haben sich die Antragsteller (Antragstel­
lerinnen) gemäß Punkt 7.1 a oder b bzw. 
zumindest der durch die: Förde:rung begün­
stigte: Re:chtsträger gegenüber dem anweisen­
den Organ schriftlich zu verpflichten: 

Eine: allfällige: Förderung nur für die Durch­
führung des eingereichten Publikati9nsvorna: 
bens widmuagsgemäß zu verwenden oder bel 
allfä.lliger Undurchführbarkeit der Veröffent­
lichung die Förderung umgehend zurückzu­
zahlen, und zwar dann veninst mit 3 Prozent 
über dem jeweils geltenden Diskontsatz der 
Oesterreichischen NauonaJbank ab dem Tag 
des Anweisungsempfanges. wenn das einge­
reichte: Publikationsvorhaben aus Verschul­
den des Förderungsempfängers nicht oder 
nicht rechtz.eitig durchgefüh~ wurde. 

"7.3.2 Die gefördene wissenschaftliche Publikation 
recbtzeitig fertigzus(ellen, den FÖ,r~eru~gs­
ven:nerk "Geförden vom Bundesmtnlstenum 
für Wissenschaft und Forschung in Wien" in 
jeder Nummer anzugeben und sie im Buch~ 
handel anzubieten bzw. für eine entspre­
chende Verbreitung zu sorgen.' ~ 

7.3.3 Grunde für einen allfälligen HersteUungsver­
zug unverzüglich schriftlich der anweisenden 
Stelle bebnntZugeben und schriftlich um den 
Aufschub des Herstellungs- und Abrech­
nungstermins anzusucben. 

7,3.4 Die vorgeschriebene Zahl (derzeit se.:hs) 
Belegexemplare (zusätzlich zu den meolen­
rechtlichen Ablieferungsstücken für die wis­
senschaftlichen Bibliotheken) unentgeltlich 
an die in der Förderungsbewilligung 
genannte Anschrift abzuliefern. 

7.3.5 Den scb.riItlicben Verwendungsbericht recht­
zeitig zum vorgeschriebenen Abr.e~hnungs­
termin unter Anschluß der Ongtaalrecb­
aung(en) und der Origio:U·Zahlungsaacb-
weise vorzulegen. . 

7.3.6 Alle aus der Gew:i.hrung einer Forderung ~nt­
stehenden Rechtsstreiugkeiten von vornner­
ein dem sachlich zuständigen Gericht in 
Wien als Gerichtssund zu unterwerfen. 

7.4 Zur Beuneilung der Förderungsvorausset­
zungen ist beim Bunde~minis:erium für ~Pis­
senschaft und Forschung die Koa:unissioa zur 
Förderung wlssewckfdichc:r Druckschriften 
(KWD) eingerichtet. Dieser sind die Förde· 
rungsans~ch~n zur Beratung v?n~lcge~. I?ie 
n~!-l~':';';;l ,.);!SU;.l .... wgen ubc:( dIe l\.OmmlSSlon 
und deren Tätigkeit enthalt eine vom Eun­
,L.:ilinister für Wissenschaft und Forschung 
genehmigte Gesch~ftsordnung. 

7.5 Bei Bedarf sind von der Kommission zur For­
derung wissenschaftlicher Druckschriften 
Gutachten. insbesondere zur Beurceiiung der 
wissenschaftlichen Qualifikation. einzuholen. 

7.6 Die Kommission zur Förderung wissen­
schölftlicher Druckschriften hat ihre Empfeh· 
lungen dem Bundesminister für' Wissenschaft 
und Forschung vonulegen. .der über die 
Nichtgewlihrung oder Gewäb.rung VOQ För· 
dcrungcn und deren Höhe entScheidet. 

7.7 Die zuerkannten Förderungen sind nach 
Maßgabe des tatslichlichen Bedarfs und der 
Verfugbarkeit der Mittel anzuweisen. 

7.8 Von der EntScheidung über das Ansuchen ist 
der ADtngsteUer schriftlich zu verstätldigen. 
Bei Zuerkennung einer Förderung ist auf die 
Verpflichtungen nochmals hinzuweisen und 
zu deren Erfüllung eine angemessene Frist zu 
setZen. • 

7.9 Empfaagsberecbtigung: Empfangsberechtigt 
für die Anweisung der Förderung s,ind die in 
dem Antrag genannten Rec:htstr~ger. zB der 
Verlag, insbesondere aber die Trager des 
finanziellen Risikos. 

" 
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233 

VERORDI'TUI'TC·SBJ~lt\ TT 
FÜR DIE DIENSTBEREICHE DER BUNDESMINISTERIEN FÜR 

UNTERRICHT, KUNST UND SPORT 
WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 

Jahrgang 1988 Wien, am 1. Apru1988 

28. Bundesgesetz: :Auflösung der Religionsfonds-Treuhandstelle 
29. Verordnung: Einrichtung des Studienversuches Tapisserie 
30.Erlaß: Durchführungsbestimmungen zur UOG-Novelle 1987 - DElzUOG-Nov. 1987 

\..J1: Erlaß: Sonderrichtlinien fUr die Förderung wissenschaftlicher Publikationen 

4. Stück 

32. Erlaß: Internationales Baccalaureat. Beurteilung der Gleichwertigkeit mit öSterreichischen Reifezeugnissen hin­
sichtlich der Zulassung zum Studium an Universitaten und Hochschulen künstlerischer Richtung; Abincie· 
rung . 

33. Erlaß: St~dien.or~nung für die Vorbereitu~gslehr~an~e und Pnlfungsvorschrift für ~ie Lehramtspnlfung und die 
Lenrberahlgungspnlfung für hauswlrt5chatthche Berufsschulen am Pldagoglschen InStitut des Bundes In 
Feldkirch ö .\nderung . 

34. Erlaß: Fußballbewerb 1988/89 für Schulmannschaften ö Ausschreibung 
35. Erlaß: Volleyballbewerb 1988/89 für Schulmannschaften ö Ausschreibung 
36. Erlaß: Lehrerfortbildungskurs ., Volleyball" 
37. Erlaß: Aktion .. ÖSterreichs Jugend lernt ihre Bundeshauptstadt kennen"; Fortführung im Schuljahr 1988/89 
38. Kundmachung: Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes an Privatschulen ... 
39. Kundmachung: BG Linz. Ramsauer Straße; Führung einer realgymnasialen Schulform 
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· . 
BUNDESMINISTERIUM FÜR 

WISSENSCHAFT UND FORSCHUNG 
GZ 61.300/19-19a/92 

Ergänzungen von 1992 zu den Sonderrichtlinien 
für die Förderung wissenschaftlicher Publikationen 

(Erlaß des BMWF Z 24.764/1-35/88 vom 19. Februar 1988) 

Zusätzlich zur bestehenden Förderungspraxis für wissenschaftli­

che Publikationen im Bundesministerium für Wissenschaft und 
Forschung werden nunmehr folgende Förderungsmöglichkeiten ein­
geführt: 

- Förderung von wissenschaftlichen Verlagsprogrammen 

- Starthilfe für Periodika 

Förderung von Publikationen in Eigenverlagen 

- Förderung von Übersetzungen 

- Förderung von Kunstpublikationen 

- Förderung von Habilitationsschriften 

- Förderung von Wiederveröffentlichungen 

Förderung von wissenschaftlichen Verlagsprogrammens 

Zur flexiblen Gestaltung von wissenschaftlichen Verlagsprogram­

men können österreichische Verlage, welche im Halbjahr die 
Veröffentlichung von sechs oder mehr wissenschaftlichen Werken 
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planen, diese auch in der Form eines Sammelantrages beim Bun­

desministeriurn für Wissenschaft und Forschung, Abteilung I/9, 

einreichen. 

Für jede dieser Publikationen, für die ein Förderungsbedarf be­

steht, ist jedoch ein gesonderter Erhebungsbogen beizulegen. 

Um dem verlag den optimalen Einsatz von Förderungsmitteln zu 

ermöglichen, darf die bewilligte Förderungssumme innerhalb des 

Halbjahres-Programmes für die bewilligten Publikationsvorhaben 
nach Ermessen des Verlages aufgeteilt werden. Es bleibt jedoch 

dem Bundesministeriurn für Wissenschaft und Forschung vorbehal­

ten, einzelne Titel aus dem Verlagsprograrnrn von einer Förderung 

auszuschließen. 

Im Rahmen der Halbjahres-Programmförderung kann pro Titel ein 

"Zusatzbetrag" bis zu S 5.000,-- für Werbemaßnahmen zuerkannt 

werden, der jedoch gesondert abzurechnen ist. Durch diese Maß­

nahme soll die Präsenz der österreichischen wissenschaftlichen 

Ergebnisse vor allem im Ausland verstärkt werden. 

Starthilfe für Periodikag 

Bei Neugründungen, Neueinreichungen und Ausbauplänen für wis­

senschaftliche Periodika können Starthilfen bewilligt werden, 

die eine vergleichsweise hohe Erstsubvention sowie den Hinweis 

auf eine abnehmende Förderung in den folgenden vier Jahren 

enthält. Der Antragsteller muß eine genaue Vorschau in wissen­

schaftlich-thematischer Hinsicht mit Abgrenzung zu allenfalls 

bestehenden fachverwandten Periodika und in kommerzieller Hin­

sicht (Auflagen und Ertragsplanung) vorlegen. 

Förderung von wissenschaftlichen Publikationen in Eigenverla­

gens 

Der Verband der wissenschaftlichen Gesellschaften Österreichs, 

1070 Wien, Lindengasse 37, Telefonnummer: 0222/932166 
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(Fax: 0222/5262D54), übernimmt im Auftrag des Bundesministeri­
ums für Wissenschaft und Forschung ab sofort die Bearbeitung 
der Förderungsanträge von periodischen wissenschaftlichen 
Druckschriften einschließlich Schriftenreihen, die im Eigentum 
von Einzelpersonen oder privaten Einrichtungen stehen und ohne 
gewerblichen Verleger publiziert werden. Die Bearbeitung im 

Rahmen des Verbandes der wissenschaftlichen Gesellschaften 

Österreichs umfaßt die inhaltliche und kommerzielle Prüfung des 
eingereichten publikationsvorhabens, die Bewilligung und Aus­

zahlung von Beträgen bis zu S 30.000,-- und die Kontrolle der 

Abrechnung und Sammlung der Belegexemplare. 

Anträge für Einzelpublikationen und Anträge mit Förderungswün­

schen über S 30.000,-- sind wie bisher beim Bundesministerium 
für Wissenschaft und Forschung, Abteilung I/9, einzureichen. 

Förderung von Ubersetzungen wissenschaftlicher Publikationenr 

- Die Förderung der Übersetzung von wissenschaftlichen Werken 

aus einer Fremdsprache ins Deutsche ist dann möglich, wenn 

ein Österreich-Bezug (Autor, Institution, Thema etc.) gegeben 

ist, und die Originalsprache dem durch diese Übersetzung an­

gesprochenen Leserkreis schwer zugänglich ist (in der Regel 

daher nicht aus dem Englischen). 

Gefördert werden können sowohl die Kosten der Übersetzung als 

auch die Kosten der Herstellung des Werkes. 

- Oie Förderung der Übersetzung (nicht der Herstellung) von 
wissenschaftlichen Werken aus dem Deutschen in eine Fremd­
sprache ist dann möglich, wenn die übersetzten Publikationen 

aufgrund ihrer Qualität geeignet sind, das wissenschaftliche 

Ansehen Österreichs im In- und Ausland zu heben oder die 
Kenntnis über Österreich zu verbessern. Eine solche Förderung 

kann jedoch nur ergänzend zu den Aufgaben des Bundesministe­

riums für auswärtige Angelegenheiten erfolgen. 
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österreichische Lehrwerke (Universitäten/Hoch­

können eine Förderung für eine übersetzung (nicht 

die Herstellung) aus dem Deutschen in eine Fremdsprache er­

halten, wenn mindestens zwei Institute in einem Sprachgebiet 

verbindlich erklären, daß sie das übersetzte Lehrwerk im Uni­

versitäts- bzw. Institutsbetrieb verwenden werden. 

Voraussetzung für eine solche Förderung ist jedoch die unent­

geltliche Übertragung der Nutzungsrechte an jenen Verlag, in 

dem die Übersetzung erscheint (durch Vorlage einer schrift­

lichen Erklärung). 

F8rderunq von Kunstpublikationenl 

Unter Kunstpublikationen im Sinne dieser Förderungskategorie 

versteht das Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung. 

Druckwerke, die nicht nur allein der Wiedergabe von Kunstwerken 

dienen, sondern in denen auch ein wissenschaftlich kommentie­

render Anteil vorhanden ist. 

Diesbezügliche Anträge können ab sofort an das Bundesministeri­

um für Wissenschaft und Forschung, Abteilung 1/9, gerichtet 

werden. 

Auf die bestehenden Förderungsmaßnahmen des Bundesministeriums 

für Unterricht und Kunst im Rahmen der Kunstförderung wird 

hingewiesen. 

F8rdarung von Habilitationsschriftens 

Habilitationsschriften können nunmehr auch als Einzelpublika­

tionen gefördert werden. 

Dissertationen und Diplomarbeiten werden im Rahmen der Druck­

schriftenförderung beim Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung grundsätzlich nicht gefördert, da es andere Instru-
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mentarien gibt, wie z.B. die Budgetmittel, die hiefür den Uni­

versitätsdirektionen jährlich übertragen werden, und die Bud­
getmittel für Stipendien aus dem Studien-Förderungsgesetz, die 

auch für den Druck von Dissertationen und Diplomarbeiten ver­
wendet werden können. Diesbezügliche Ansuchen sind bei der je­
weiligen Universitätsdirektion einzureichen. 

Förderung von Wiederveröffentlichungen 

Die wiederveröffentlichung vergriffener wissenschaftlicher 

Werke kann dann gefördert werden, wenn ein wissenschaftlicher 

Bedarf besteht bzw. ein nennenswerter Absatz zu erwarten ist. 

Die Herausgabe einer Sammlung von verstreut veröffentlichten 

wissenschaftlichen Arbeiten kann dann gefördert werden, wenn 

die Originalarbeiten schwer zugänglich sind und durch die ge­

sammelte Veröffentlichung die wissenschaftliche Bearbeitung der 

Thematik angeregt wird. 

wien,2~. Juli 1992 

Der Bundesminister: 
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